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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.02.2007

Norm

AußStrG 2005 §15

AußStrG 2005 §45 IC2

Rechtssatz

In Verfahren außer Streitsachen muss die Erhebung eines Rekurses zur Geltendmachung der Verletzung des (eigenen)

rechtlichen Gehörs ohne gleichzeitige Bekämpfung der Entscheidung in merito - etwa infolge Antragsabweisung - zu

einer Zurückweisung des Rekurses wegen des Fehlens eines Rechtsschutzinteresses führen.

Entscheidungstexte

6 Ob 25/07f

Entscheidungstext OGH 15.02.2007 6 Ob 25/07f
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